
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

I. Vertragspartner 

Vertragspartner sind Klumb & Boos GmbH, Seckenheimer Hauptstraße 112,68239 Mannheim 

(AG Mannheim, HRB700910) und der Kunde. 

 

II. Geltungsbereich 

Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im folgenden „AGB“ genannt) mit 

Leistungsbeschreibung und Preisliste gelten für alle zwischen dem Kunden und  der Klumb & 

Boos GmbH geschlossenen Verträge über die von der Klumb & Boos GmbH angebotenen 

Produkte, Dienste und Leistungen.  

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. Das 

gilt auch dann, wenn den Bedingungen des Kunden nicht ausdrücklich durch die Klumb & Boos 

GmbH widersprochen wird oder die Klumb & Boos GmbH widerspruchslos die Leistungen 

erbringt. 

Eventuelle weitere Vereinbarungen bedürfen einer Schriftform. Diese AGB behalten anderenfalls 

ihre Gültigkeit. 

 

 

III. Gegenstand des Vertrages  

Der Vertragsgegenstand ergibt sich (detailliert) aus diesen AGB sowie aus den in den 

dazugehörigen Leistungsbeschreibungen getroffenen Regelungen.  

1. Neuanfertigung von Stahl-/Edelstahlkonstruktionen 

Die Klumb & Boos GmbH erstellt maßgenau vom Kunden gewünschte Konstruktionen im 

korrosionsschützenden Verfahren gemäß der Produktbeschreibung / Leistungsbeschreibung, 

die gleichzeitig Gegenstand dieser AGB ist. Auf die detaillierte Leistungsbeschreibung  zum 

jeweiligen Produkt wird verwiesen. 

Hierbei erfolgt eine individuelle Begutachtung und Beratung des Kunden vor Ort. Die Klumb 

& Boos GmbH fertigt nach den Wünschen des Kunden Skizzen und Bildern von der vom 

Kunden  gewünschten Konstruktion an, die dann durch Klumb & Boos GmbH in einem 

schriftlichen Angebot unterbreitet werden. 

 

2. Reparaturen und Sanierung 

Die Klumb & Boos GmbH bietet dem Kunden ferner Reparatur-und Sanierungsarbeiten an, 

welche Begutachtungen vor Ort, Auswahl verschiedener Lösungen, direkte Arbeiten vor Ort, 



Aufbereitung der Konstruktionen sowie Komplettmontagen beinhaltet. Auf die detaillierte 

Beschreibung in der Leistungsbeschreibung wird verwiesen. 

 

3. Stahl-/Edelroststahlerzeugnisse 

Ferner bietet die Klumb & Boos GmbH  in ihren Geschäftsräumen Dekorationsartikel aus 

Stahl/Edelroststahl zum Verkauf an. Diese Artikel können aktuell ausschliesslich dort 

erworben werden.  

Diese Waren sind nur mit eingeschränkter Verfügbarkeit erhältlich. 

 

 

 

IV. Vertragsabschluss 

Der Vertragsschluss über die von Klumb & Boos GmbH angebotenen Produkte, Dienste und 

Leistungen kommt mit der Klumb & Boos GmbH   wie folgt zustande: 

1. In Fällen des III.1.  - Neuanfertigung von Stahl-/Edelstahlkonstruktionen 

a) gibt der Kunde der Klumb & Boos GmbH einen schriftlich verfassten Auftrag über die vom 

Kunden gewünschte Konstruktion. Nach Begutachtung und Beratung  durch Klumb & Boos 

GmbH beim Kunden vor Ort fertigt Klumb & Boos GmbH Skizze/Bilder von der 

gewünschten Konstruktion, erstellt dem Kunden dann, mit kostenpflichtigem 

Kostenvoranschlag auf Kundenwunsch, ein schriftliches Angebot, welches der Kunde 

schriftlich annimmt. 

b) hat der Kunde mögliche nachträgliche Änderungswünsche (die bei ursprünglicher 

Beauftragung noch nicht vorlagen) ebenfalls in schriftlicher Form Klumb & Boos GmbH 

anzutragen, die nach den Grundsätzen unter 1.a) dann (kostenpflichtig) nach entsprechender 

Überprüfung und Beratung durch Klumb & Boos GmbH unter Abänderung/Ergänzung der 

obigen Konstruktionsskizzen/-Bilder in einem schriftlichen Angebot dem Kunden (auf 

Wunsch mit kostenpflichtigem Kostenvoranschlag) unterbreitet, welches der Kunde dann 

ebenfalls schriftlich annimmt. 

 

2. In Fällen des III.2. – Reparaturen und Sanierung 

a) gibt der Kunde der Klumb & Boos GmbH einen schriftlich verfassten Auftrag über die 

gewünschte Leistung. Nach Begutachtung und Beratung  durch Klumb & Boos GmbH vor Ort 

beim Kunden erstellt  Klumb & Boos GmbH  dem Kunden schriftlich Lösungsmöglichkeiten, 

ein schriftliches Angebot, welches der Kunde schriftlich annimmt.  

b) hat der Kunde mögliche nachträgliche Änderungswünsche (die bei der ursprünglichen 

Beauftragung noch nicht vorlagen) ebenfalls in schriftlicher Form Klumb & Boos GmbH dies 

schriftlich anzutragen, die dann nach den Grundsätzen unter 2.a) schriftlich ein 

Lösungsangebot (mit möglichen Alternativen) unterbreitet, welches der Kunde dann 

schriftlich annimmt. 

 

3. In den Fällen des III.3. – Stahl-/Edelroststahlerzeugnisse 



kommt der Vertrag in den Geschäftsräumen der Klumb & Boos GmbH dadurch zustande, dass 

der Kunde die Ware auswählt und vor Ort bar bezahlt. 

 

V. Fertigung / Lieferung 

Fixe Fertigung-oder Liefertermine bedürfen grundsätzlich  einer gesonderten schriftlichen 

Vereinbarung des Kunden mit Klumb & Boos GmbH. 

Sollten behördliche Genehmigungen erforderlich sein, trägt der Kunde dafür die 

Verantwortung und die Kosten. 

Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass Klumb & Boos GmbH die notwendigen Lagepläne 

für im/am bestehenden Bauwerk vorhandenen Versorgungsleitungen vorliegen. 

 

Dies gilt nicht für Pläne über die Verlegung unterirdischer Versorgungsleitungen. 

 

Vorhandenes Altmaterial entsorgt Klumb & Boos GmbH in den Fällen III.1 und 2. 

(Neuanfertigung von Stahl-/Edelstahlkonstruktionen// Reparaturen und Sanierung) 

umweltgerecht. Diese Kosten trägt der Kunde.  

 

 

Ansonsten gilt: 

In Fällen des III.1. und 2.  – Neuanfertigung von Stahl-/Edelstahlkonstruktionen// 
Reparaturen und Sanierung 

Wegen der erforderlichen individuellen Beratung, der Begutachtung vor Ort, Rücksprache mit 

dem Kunden, der Fertigung von Skizzen und Bildern, Absprache mit dem Kunden und ggf. zu 

berücksichtigenden Änderungswünschen des Kunden nach Fertigung des Angebots, im Fall 

der Restaurierung u.a. durch Erstellung mehrerer alternativer Lösungsvorschläge kann sich 

ggf. die Fertigungszeit entsprechend 

verlängern. Gleichfalls kann sich Fertigung verzögern durch höhere Gewalt (unabwendbare 

Ereignisse wie z.B. Naturkatastrophen jeder Art, Brand, Sabotage, Streiks oder ähnliches), auf 

die die Klumb & Boos GmbH keinen Einfluss hat. Im letzten Fall, bei höherer Gewalt, steht 

dem ein Kündigungsrecht nur dann zu, wenn es diesem nicht weiter zuzuwarten. Eine Haftung 

der Klumb & Boos GmbH ist in dem Fall jedoch ausgeschlossen. Gleiches gilt bei Störungen 

im Betrieb bei Klumb & Boos GmbH und der von Klumb & Boos GmbH beauftragten 

Speditionen / Zulieferern. 

Erst nach Abschluss der Klärung aller Fragen, technischer und vertraglicher Art  und 

Schaffung aller baulichen, technischen und  rechtlichen Voraussetzungen sowie  - soweit 

vereinbart - Leistung einer vereinbarten Anzahlung ist Klumb & Boos GmbH verpflichtet, mit 

der Ausführung der Arbeiten zu beginnen. Bei vereinbarten Teilleistungen, verbunden mit 

vereinbarten Teilzahlungen setzt Klumb & Boos GmbH Arbeiten erst nach Zahlung 

vereinbarter Teilleistungen fort. 

 

Der Kunde ist verpflichtet, Klumb & Boos GmbH Zugang zu seinem Grundstück zu den 

üblichen Arbeitszeiten zu gewähren sowie der Klumb & Boos GmbH die zur Ausführung des 

Auftrags erforderlichen Unterlagen auf Anfrage beizubringen. 



Im Übrigen steht dem Kunden bei erheblicher Verzögerung in der Fertigung ein 

Rücktrittsrecht nur zu, sofern dies Klumb & Boos GmbH zu vertreten hat. 

Klumb & Boos GmbH wird den Kunden über einen beabsichtigten Übergabetermin rechtzeitig 

informieren. Sollte der Kunde diesen Termin unentschuldigt nicht wahrnehmen oder zu 

Unrecht verweigern, gilt die Übergabe  als erfolgt. 

  

VI. Kostenvoranschlag/Kostenschätzung 

Kostenvoranschläge/Kostenschätzungen erteilt Klumb & Boos GmbH auf Wunsch des 

Kunden nur in schriftlicher Form. Die Erstellung eines Kostenvoranschlags/einer 

Kostenschätzung  verpflichtet den Kunden nicht zur Annahme des Angebots der Klumb & 

Boos GmbH.  

Klumb & Boos GmbH behält sich vor, im Einzelfall einen Kostenvoranschlag/ eine 

Kostenschätzung dem Kunden in Rechnung zu stellen. Im dem Fall wird der Kunde durch 

Klumb & Boos GmbH auf die dafür anfallenden Kosten ausdrücklich schriftlich hingewiesen. 

Die Angaben in den Kostenvoranschlägen/Kostenschätzungen sind unverbindlich und 

enthalten keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit insbesondere durch Erhöhung der 

Kosten aufgrund ergänzender nachträglicher Wünsche des Kunden oder unvorhergesehen 

eingetretener Ereignisse, auf die Klumb & Boos GmbH keinen Einfluss hat. 

Sofern der Kunde jedoch das Angebot der Klumb & Boos GmbH annimmt, erfolgt die 

Gutschrift dieser Kosten für den Kostenvoranschlag/ die Kostenschätzung  durch Verrechnung 

auf das Entgelt aus dem erteilten Auftrag. 

 

VII. Aufwendungsersatz 

Klumb & Boos GmbH behält sich vor, in den Fällen III.1 und III.2  - Neuanfertigung von 

Stahl-/Edelstahlkonstruktionen // Reparaturen und Sanierung  - Aufwandsentschädigung für 

erforderliche Mehrfahrten zum Kunden zu verlangen, die dadurch entstehen, dass nach 1. 

Besichtigung durch Klumb & Boos GmbH weitere vor-Ort –Termine beim Kunden 

erforderlich sind (z.B. für erforderliche Messarbeiten, erforderliche Prüfarbeiten (z.B. bzgl. 

baulicher Genehmigungen/Kabelpläne, vereinbarter Gesprächstermine/Beratungstermine mit 

Kunden). 

Diese werden pro Fahrt (inkl. Abfahrt) entfernungsbasiert nach Distanz vom Geschäftssitz der 

Klumb & Boos GmbH zum Kunden pauschaliert berechnet.  

Für eine Entfernung  

von 0-10 km werden 15,00 €, 

ab 16 – 20 km werden 17,50 € 

ab 21 - 25 km  werden 20,00 €  

ab 26 - 30 km  werden 22,50 €  

ab 31 - 35 km  werden 25,00 € als Pauschale erhoben. 

Für Entfernungen ab 36 km berechnet Klumb & Boos GmbH zu der Pauschale von 25,00 € für 

jeden weiteren km die gesetzliche km-Pauschale. 

 

Dies gilt nicht, wenn das Erfordernis einer Fahrt allein Klumb & Boos GmbH zu vertreten hat. 

 
 

VIII. Änderungen der AGB, Leistungsinhalte, Preise 

Klumb & Boos GmbH kann ihre AGB ändern, soweit dadurch keine wesentliche 

Vereinbarungen und Regelungen aus dem Vertrag zwischen Klumb & Boos GmbH und 



Kunde berührt werden. Als wesentlich gilt insbesondere eine Regelung über Art und Umfang 

der zwischen Klumb & Boos GmbH und dem Kunden vertraglich vereinbarten Leistungen. 

Klumb & Boos GmbH kann ferner ihre AGB anpassen und / oder ergänzen, soweit dies 

dadurch erforderlich wird, dass sich die bisherige Gesetzeslage /Rechtsprechung ändert und/ 

oder eine oder mehrere Klauseln dieser AGB hiervon betroffen sind. 

Klumb & Boos GmbH kann ferner ihre Leistungsbeschreibungen (Teil II) ändern, wenn dies 

aus wichtigen Gründen notwendig ist, sofern der Kunde im Vergleich zum 

Vertragsabschlusszeitpunkt dadurch aber nicht schlechter gestellt (z.B. Beibehaltung oder 

Verbesserung von bestimmten maßgeblichen Leistungsinhalten) und von diesen bei 

Vertragsabschluss vereinbarten nicht erheblich abgewichen wird. Als wichtige Gründe sind 

z.B. anzusehen technische Neuerungen auf dem Markt oder Änderung/Einstellung des 

Leistungsangebots von Dritten, von denen der Betreiber notwendigerweise Vorleistungen 

bezieht zur eigenen Leistungserbringung. Die mit dem Kunden vereinbarten Preise (Teil III) 

kann Klumb & Boos GmbH zum Ausgleich von gestiegenen eigenen Kosten erhöhen, z.B. bei 

Preiserhöhung für Leistungen Dritter, von denen der Betreiber zur Erbringung der nach diesem 

Vertrag geschuldeten Leistungen notwendige Vorleistungen bezieht. Klumb & Boos GmbH 

kann ferner bei Erhöhung der Umsatzsteuer die eigenen Preise der Erhöhung anpassen. Eine 

von Klumb & Boos GmbH beabsichtigte Änderung der AGB, der Vertragsgegenstände  sowie 

Preise, die nicht nur durch eine Erhöhung der Umsatzsteuer erfolgen, sind dem Kunden 

mindestens sechs Wochen vor Wirksamwerden in schriftlicher Form bekanntzugeben. Zum 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen steht dem Kunden ein Rücktrittsrecht zu. 

Hierbei hat der Kunde dies Klumb & Boos GmbH gegenüber schriftlich zu erklären. Erfolgt 

dies innerhalb der vorgenannten Frist nicht, werden die Änderungen zum Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens wirksamer Vertragsbestandteil. Der Kunde wird auf diese Folge in der 

schriftlichen Änderungsbekanntgabe besonders hingewiesen. 

Soweit Klumb & Boos GmbH kostenlose Leistungen erbringt, erfolgt dies ohne einen 

Anspruch des Kunden auf deren Bereitstellung. Klumb & Boos GmbH ist daher berechtigt, 

diese jederzeit und ohne Vorankündigung nach eigenem Ermessen zu ändern und/oder 

einzustellen. Erstattung-oder Schadensersatzansprüche des Kunden ergeben sich daraus nicht. 

 

IX. Gewährleistung/Gefahrübergang/Abnahme 

 

In den Fällen III.1. und 2. - Neuanfertigung von Stahl-/Edelstahlkonstruktionen // Reparaturen 

und Sanierung 

 

Der Kunde ist verpflichtet, nach Fertigung der Leistungen zu III. 1. und III.2. diese zu 

überprüfen und das vertragsgemäß hergestellte Werk abzunehmen, sofern nicht nach der 

Beschaffenheit des Werkes die Abnahme ausgeschlossen ist. Nur unwesentliche Mängel 

berechtigen nicht zur Verweigerung der Abnahme. 

Der Kunde ist verpflichtet, auftretende Mängel unverzüglich Klumb & Boos GmbH schriftlich 

anzuzeigen. Der Kunde hat zu gewährleisten, dass sich Klumb & Boos GmbH vom 

Vorhandensein des behaupteten Mangels überzeugen können. Verhindert er dieses/ verweigert 

er dieses, entfallen seine ihm nach Gesetz, insbesondere § 634 BGB zustehenden  

Gewährleistungsrechte. 

Abweichungen von Maßen in Skizzen und Zeichnungen im Rahmen der Angebotserstellung 

sind möglich, stellen keinen Mangel dar. 

Liegt ein Mangel vor, wird Klumb & Boos GmbH gemäß den gesetzlichen Vorschriften 

diesen beheben. 

 

In den Fällen  III. 3. - Stahl-/Edelroststahlerzeugnisse 

 

Der Kunde ist verpflichtet, eventuelle Mängel unverzüglich der Klumb & Boos GmbH 

schriftlich anzuzeigen. Handelsübliche Abweichungen, die nicht den Gebrauch zum 

vorgesehenen Zweck beeinträchtigen, sind zulässig. Insbesondere ist darauf hinzuweisen kam, 

dass Stahlprodukte stets Rost entwickeln können. Dies kann dazu führen, dass aufgrund der 

Rostabgabe die Unterlageflächen diesen aufnehmen. Dies gilt sowohl für Innen- als auch  den 



Außenbereich. Diese Entwicklungen sind kein Mangel und führen nicht dazu, dass sich der 

Kunde hier auf ein Gewährleistungsrecht berufen kann. Für die dadurch möglicherweise 

entstehenden Schäden übernimmt Klumb & Boos GmbH keine Haftung. Werden mehrere 

Produkte erworben, berechtigt der Mangel nur eines Teils der Produkte nicht zur 

Rückabwicklung des gesamten Kaufs, sofern nicht dieser Teil nicht mehr im Kundeninteresse 

liegt, was dieser jedoch Klumb & Boos GmbH mitzuteilen hat. 

Ein Umtausch darüber hinaus verlangt gleichzeitig die Vorlage des Kaufbelegs. 

 

 

 

X. Rücktritt /Widerruf/Umtausch 

 

In den Fällen des III.1.und 2. - Neuanfertigung von Stahl-/Edelstahlkonstruktionen // 
Reparaturen und Sanierung 

 

Für den Fall des Rücktrittes vom Vertrags durch Klumb & Boos GmbH wegen z.B. 

unterlassener Mitwirkungshandlung des Kunden insbesondere wegen fehlender Ermöglichung 

des Zugangs zum Objekt, an welchem die Arbeiten durch Klumb & Boos GmbH erbracht 

werden sollen oder fehlender Überlassung/Zusendung von für die Begutachtung erforderlicher 

Unterlagen oder fehlender Kabelpläne behält sich Klumb & Boos GmbH das Verlangen von 

Entschädigungszahlungen durch den Kunden vor. Dem Kunden bleibt in dem Fall der 

Nachweis gestattet, dass in dem jeweiligen Fall Klumb & Boos GmbH dieser Aufwand oder 

dieser Schaden nicht oder nur in geringerem Umfang entstanden ist. Klumb & Boos GmbH 

bleibt im Gegenzug der Nachweis gestattet, dass eine höhere Entschädigung angemessen ist. 

Klumb & Boos hat das Recht den Auftrag zu löschen, wenn der Kunde nicht spätestens binnen 

2 Wochen nach Erhalt des schriftlich unterbreiteten Angebots dieses schriftlich annimmt oder 

Änderungswünsche mitteilt. Für den Fall behält sich die Klumb & Boos GmbH vor. 

Klumb & Boos GmbH hat das Recht vom Auftrag zurückzutreten, wenn  eine verlangte 

Anzahlung- / Teilzahlung nicht erbracht wird. Der bis dahin der Klumb & Boos GmbH 

entstandene Aufwand/bis dahin erbrachte Teilleistungen sind dieser dann vom Kunden zu 

erstatten.  

Die Geltendmachung  eines weiteren Schadens bleibt Klumb & Boos GmbH vorbehalten. 

 

In den Fällen des III.3. - Stahl-/Edelroststahlerzeugnisse 

 

Bei Kauf von Waren in den Geschäftsräumen der Klumb & Boos GmbH steht dem Kunden 

ein 14-tägiges Umtauschrecht nur dann zu, wenn die Waren unbeschädigt sind, nicht bereits 

äusseren Einflüssen ausgesetzt waren. 

Der Umtausch wegen Rostbildung/Rostabgabe der Waren an Unterlagen im Innen – und 

Aussenbereich ist ausgeschlossen und stellt auch keinen Mangel dar. 

Bei Umtausch kann Klumb & Boos GmbH den Kaufbeleg verlangen. 

 

 

 

XI. Haftungsbeschränkung/Freistellung 

 

Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit, Verschulden bei Vertragsverhandlungen und 

unerlaubter Handlung sind gegenüber Klumb & Boos GmbH ausgeschlossen, soweit nicht 

vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln seitens Klumb & Boos GmbH vorliegt.  

Klumb & Boos GmbH haftet jedoch auch nicht für die Schäden, die von Klumb & Boos 

GmbH oder deren Erfüllungsgehilfen durch fahrlässige Pflichtverletzungen der von Klumb & 

Boos GmbH übernommenen vertraglichen Verpflichtungen verursacht werden, soweit die 

Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die 

Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). In diesen 

Fällen haftet Klumb & Boos GmbH jedoch nur, soweit die Schäden typischerweise mit dem 

Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. Bei Verletzungen von Leben, Körper oder 



Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung von Klumb & Boos 

GmbH oder deren Verrichtungsgehilfen beruhen, haftet Klumb & Boos GmbH nach den 

gesetzlichen Bestimmungen. Klumb & Boos GmbH haftet nicht für die Vollständigkeit und 

Richtigkeit oder Aktualität der von ihr im Kundenauftrag übermittelten Informationen. Des 

Weiteren haftet Klumb & Boos GmbH nicht für rechtswidrige Handlungen Dritter, die unter 

Ausnutzung der angebotenen Dienste vorgenommen werden. Beruht ein Schaden auf einem 

Ereignis, das aus z.B. einem Leitungsausfall im Internet stammt, so gelten die im Verhältnis 

vom Leitungsbetreiber und Klumb & Boos GmbH anwendbaren Bestimmungen auch für die 

Haftung von Klumb & Boos GmbH gegenüber ihren Kunden. Klumb & Boos GmbH haftet 

ferner nicht für Schäden außerhalb ihres Verantwortungsbereichs auch nicht für Schäden 

durch Leistungsverzögerungen wegen höherer Gewalt (unabwendbares Ereignis wie z.B. 

Brandkatastrophen, Sabotage, Streik, Naturkatastrophen, Ausfall von 

Kommunikationsnetzen etc.). Sofern die Erfüllung einer vertraglichen Pflicht einer der 

Vertragsparteien wegen höherer Gewalt unmöglich wird, gilt dies nicht als Vertragsverstoß. 

Dies gilt auch, sofern Klumb & Boos GmbH eventuell auf Vorleistungen Dritter angewiesen 

ist und diese sich aufgrund höherer Gewalt verzögert oder unmöglich wird. 

Der Kunde stellt Klumb & Boos GmbH hiermit von jeglicher Haftung und von allen 

Verpflichtungen, Aufwendungen und Ansprüchen, die sich aus verursachten Schäden wegen 

übler Nachrede, Beleidigung und Verletzung von Persönlichkeitsrechten durch andere Nutzer, 

wegen der Verletzung von Immaterialgüter- oder sonstigen Rechten ergeben, frei. Ferner stellt 

jeder Kunde Klumb & Boos GmbH von jeder Haftung und allen Ansprüchen und kostenfrei, 

die wegen eines Verstoßes gegen diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gegen Klumb & 

Boos GmbH geltend gemacht werden. 

 

XII. Zahlungsbedingungen 

 

Allgemeines: 

Die Preise der Klumb & Boos GmbH verstehen sich stets zzgl. der gesetzlichen 

Mehrwertsteuer. Zahlung der Waren erfolgt vor Ort und aktuell nur durch Barzahlung oder in 

den Fällen des III.1 und III.2 zusätzlich auch bargeldlos durch Überweisung. Rechnungen 

/Abschlagsanforderungen der Klumb & Boos GmbH sind sofort in bar oder bargeldlos durch 

Überweisung fällig.  

Der Kunde erhält von Klumb & Boos GmbH stets eine Rechnung/Quittung. 

Der Kunde ist verpflichtet, die Richtigkeit der Abrechnung sofort nach Rechnungserhalt zu 

prüfen. 

 

Zahlung hat – sofern nicht ausdrücklich anderes schriftlich vereinbart ist – grundsätzlich sofort 

und ohne Abzug zu erfolgen.  
Ein Aufrechnungsrecht steht dem Kunden nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 

festgestellten Forderungen zu. 

Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur mit Gegenansprüchen aus dem jeweiligen 

Vertrag mit der Klumb & Boos GmbH geltend machen. 

 

 

Besonderes: 

 

In den Fällen des III.1. und 2. - Neuanfertigung von Stahl-/Edelstahlkonstruktionen // 
Reparaturen und Sanierung 

 

ist Klumb & Boos berechtigt Teilzahlungen nach Leistungsfortschritt zu verlangen und / oder 

ebenso im Einzelfall  Material im Voraus in Rechnung zu stellen. 

Klumb & Boos GmbH ist ferner berechtigt, Anzahlungen in Höhe  von 1/3  des vereinbarten 

Entgelts nach Annahme des Angebots zu verlangen. 



 

In den Fällen des III.3. - Stahl-/Edelroststahlerzeugnisse  

 

Zahlung der Waren erfolgt vor Ort und aktuell nur durch Barzahlung. 

 

 

 

XIII. Zahlungsverzug  

Der Kunde einer Entgeltforderung kommt spätestens in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 

30 Tagen nach Fälligkeit und Erhalt  einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung  

Zahlung leistet. 

Bei Zahlungsverzug hat  der Kunde die Kostenfolgeschäden dadurch  zu tragen. 

´ Bei Verzug des Kunden mit Anzahlungen/Teilzahlungen, ist Klumb & Boos GmbH zur 

Einstellung/Zurückhaltung noch zu erbringender Leistungen  aus dem Auftrag mit dem 

Kunden berechtigt und sämtliche offen stehenden Forderungen  der Klumb & Boos GmbH  

aus dem Vertrag mit dem Kunden werden sofort fällig. 

Klumb & Boos GmbH  ist berechtigt, nach ergebnislos verstrichener, von Klumb & Boos 

gesetzter angemessener Nachfrist, den Vertrag zu kündigen, begonnene Arbeiten einzustellen, 

bisher erbrachten Arbeiten abzurechnen und Schadensersatzansprüche geltend zu machen. 

Die Forderung der Klumb & Boos GmbH wird während des Verzugs bei Verbrauchern mit  

5%-Punkten über dem Basiszinssatz/ bei gewerblichen Kunden  mit 9 % über dem 

Basiszinssatz verzinst. Klumb & Boos GmbH behält sich bei Zahlungsverzug des Kunden die 

Geltendmachung einer  Pauschale in Höhe von 40,00 EUR  als Ersatz der durch den 

Zahlungsverzug ausgelösten Beitreibungskosten vor. 

 

XIV. Eigentumsvorbehalt 

 

a) Die gelieferten und montierten Teile (in den Fällen des III.1 und 2. -  Neuanfertigung von 

Stahl-/Edelstahlkonstruktionen // Reparaturen und Sanierung) und  gelieferten Produkte (III.3. 

- Stahl-/Edelroststahlerzeugnisse) stehen bis zur vollständigen Bezahlung durch den Kunden 

im Eigentum der Klumb & Boos GmbH. Es ist dem Kunden untersagt, bis dahin den 

Vertragsgegenstand zu verpfänden oder zur Sicherheit zu übereignen. Ferner ist ihm bis dahin 

untersagt, die von Klumb & Boos GmbH gelieferten Waren zu veräußern. In diesem Fall 

jedoch tritt er bereits jetzt bis zur vollständigen Bezahlung die ihm aus dem Verkauf 

zustehenden Ansprüche gegen den Käufer einschließlich aller Nebenrechte ab. Eine solche 

Abtretung nimmt Klumb & Boos GmbH bereits jetzt ausdrücklich an. 

 

b) Wird Klumb & Boos GmbH ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Kunden bekannt, 

berechtigt dies Klumb & Boos GmbH in den Fällen III.1. und 2. (zum sofortigen Rücktritt 

vom Vertrag und Einstellung weiterer Leistungen, in  den Fällen III.3 /Stahl-/ 

Edelroststahlerzeugnisse) zum sofortigen Rücktritt vom Vertrag und dazu, vom Kunden die 

Rückgabe zu verlangen. 

Sofern in den Fällen III.1. und 2. (Neuanfertigung von Stahl-/Edelstahlkonstruktionen // 
Reparaturen und Sanierung ) die Rückgabe nicht möglich ist, ist Klumb & Boos GmbH 

berechtigt, die bisher erbrachten Leistungen erstattet zu verlangen. 

 

c) Bei der Ver-/Bearbeitung in den Fällen III.1. und 2.  gilt  § 950 BGB. Auch hier gelten die 

Ausführungen unter Ziffer XIV.a). 

 

 



 

XV. Datenschutz 

 

Klumb & Boos GmbH verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz 

insbesondere das Bundesdatenschutzgesetz und das Gesetz über den Datenschutz bei 

Telediensten zu beachten. 

Gegenüber Dritten werden diese Daten nicht genutzt; eine Übermittlung der anonymisierten 

Kundendaten zum Zwecke der Beratung, Werbung und Marktforschung an Dritte erfolgt nicht. 

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass der Datenschutz für Datenübertragungen in offenen 

Netzen wie dem Internet nach dem Stand der Technik nicht umfassend gewährleistet werden 

kann. 

 

 

XVI. Urheberrechte 

 

Die Unterlagen, die von Klumb & Boos GmbH insbesondere im Rahmen der Ausarbeitung 

des schriftlichen Angebots in den Fällen III.1 und 2. (Neuanfertigung von Stahl-

/Edelstahlkonstruktionen // Reparaturen und Sanierung ) erstellt und dem Kunden zur 

Überprüfung übergeben wurden (Prospekte, Angebote, Zeichnungen/Skizzen, 

Kostenvoranschläge etc.), stehen im Eigentum der Klumb & Boos GmbH. Die Klumb & Boos 

GmbH behält sich hier ausdrücklich Eigentums- und Urheberrechte vor. Es ist daher auch dem 

Kunden untersagt, diese Unterlagen Dritten zugänglich zu machen. 

 

 

XVII. Schlussbestimmung / Gerichtsstand 

 

Klumb & Boos GmbH ist berechtigt, einzelne Leistungen, insbesondere in den Fällen III.1. 

und III.2. (Neuanfertigung von Stahl-/Edelstahlkonstruktionen // Reparaturen und Sanierung ) 

gegebenenfalls durch Dritte als Subunternehmer erbringen zu lassen.  

Klumb & Boos GmbH haftet für die Leistungserbringung von Dritten wie für eigenes 

Handeln. 

 

Für diese AGB und die Verträge hieraus gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

Alleiniger Gerichtsstand bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten 

ist der jeweils örtlich zuständige Gerichtsbezirk, in welchem die  Klumb & Boos GmbH ihren 

Geschäftssitz hat. 

 

XVIII. Salvatorische Klausel 

 

Sollte eine Regelung dieser AGB unwirksam sein oder werden, so soll dies die Wirksamkeit 

der übrigen Bestimmungen unberührt lassen. An die Stelle einer unwirksamen Regelung soll 

eine solche wirksame treten, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen möglichst 

nahekommt. 

 

 

Stand: April 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


